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Az.: 65.2 Rotenburg (Wümme), 19.02.2019 
 

B e s c h l u s s v o r l a g e  N r . :  0 5 4 5 / 2 0 1 6 - 2 0 2 1  
 
 

Gremien Datum TOP beschlossen Bemerkungen 

Umweltschutzausschuss 21.03.2019    

Verwaltungsausschuss     

Rat     

 
 
Änderung der Parkgebührenordnung 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Der Rat der Stadt Rotenburg (Wümme) beschließt die als Anlage beigefügte 3. Änderung der 
Gebührenordnung der Stadt Rotenburg (Wümme) für das Parken an Parkscheinautomaten 
(ParkGO) vom 23.09.1993. 
 
  
 
 
Begründung:  
 
Durch das seit dem 12. Juni 2015 neue beschlossene Elektromobilitätsgesetz (EmoG) sowie 
die daraufhin erfolgte 50. Verordnung zur Änderung straßenrechtlicher Vorschriften wird den 
Kommunen ermöglicht, elektrisch betriebene Fahrzeuge von der Verpflichtung zum Parken mit 
Parkschein oder Parkscheibe freizustellen. 
 
Von dieser Möglichkeit haben mittlerweile mehrere Städte Gebrauch gemacht. Hier handelt es 
sich um eine einfache Maßnahme, die Benutzung von Fahrzeugen mit amtlichem Elektro-
Kennzeichen zu fördern. 
 
Eine derartige Veränderung bietet sich für den Innenstadtbereich (Zone I) an. Für die Zone II 
(Bereich Elise-Averdieck-Straße / Lindenstraße) ist eine Veränderung aufgrund der dort mo-
mentan (noch) vorherrschenden Situation erst einmal nicht vorgesehen. 
 
Zu beachten ist, dass zukünftig für Elektrofahrzeuge kein Parkschein mehr gezogen werden 
muss. Die Höchstparkdauer von zwei Stunden gilt jedoch auch weiterhin für alle Fahrzeuge, 
hier muss in Elektrofahrzeugen – wie bereits seit Jahren beim sog. Adventsparken - die Park-
scheibe ausgelegt werden. 
 
Die neue Regelung soll ab dem 01. Juli 2019 an den betroffenen Parkscheinautomaten mit Auf-
klebern verdeutlicht werden. Diese einfache und kostengünstige Darstellung ist auch in anderen 
Städten zu finden. 
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Die Neuregelung ist momentan nur bis zum Außerkrafttreten des EmoG am 31.12.2026 mög-
lich. Die Änderung in der ParkGO kann daher ebenfalls nur bis zu diesem Termin möglich. 
 
 
Andreas Weber 
 
 
 
Anlage: 
 
3. Änderung der Gebührenordnung der Stadt Rotenburg (Wümme) für das Parken an Park-
scheinautomaten (ParkGO) vom 23.09.1993 
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